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Kulturverein Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen e.V.

Satzung

Ä 1 Name des Vereins

Der Verein f�hrt den Namen: „Kulturverein Gemeinde 
Admannshagen-Bargeshagen e.V.“
Der Verein hat seinen Sitz in 18211 Bargeshagen, Hauptstra�e 55 und 
ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Bad Doberan, eingetragen.

Ä 2 Zweck des Vereins

Der Zweck des Vereins ist die F�rderung des k�nstlerischen und 
kulturellen Lebens der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen. Dazu 
geh�ren insbesondere:
1. Die Organisation k�nstlerischer und kultureller Veranstaltungen,
2. Die F�rderung junger und einheimischer K�nstler,
3. Integration von Alt- und Neub�rgern der Gemeinde

Der Verein versteht sich auch als Organisation zur Koordination des 
Kulturlebens der Gemeinde und steht interessierten Gruppen offen.
Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbeg�nstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Alle Mittel des Vereins d�rfen nur satzungsgem�� 
verwendet werden. Der Verein ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke; er hat den Status der 
Gemeinn�tzigkeit. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverh�ltnism��ig hohe 
Verg�tungen beg�nstigt werden.
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Ä 3 Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins k�nnen nat�rliche und juristische 
Personen des privaten und �ffentlichen Rechts sein, sowie 
Personengesellschaften, Personenzusammenschl�sse und 
Verm�gensmassen sonstiger Art.

2. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserkl�rung 
erworben, wobei der Vorstand berechtigt ist, einen Beitritt durch 
schriftlichen Bescheid ohne Angabe von Gr�nden abzulehnen.

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins.

4. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, bei juristischen Personen 
durch Aufl�sung, Austrittserkl�rung oder Ausschluss.

5. Der Austritt kann nur zum Schluss eines Kalenderjahres, mit 
einer Frist von drei Monaten erfolgen. Es bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der Schriftform. Ma�geblich ist der Zugang der 
Austrittserkl�rung beim Verein.
�ber den Ausschluss entscheidet der Vorstand, der dem 
ausgeschlossenen Mitglied einen schriftlichen Bescheid erteilt. 
Das Mitglied hat einen Anspruch darauf, vom Vorstand geh�rt 
zu werden. Ein Ausschluss ist insbesondere dann zul�ssig, wenn 
das Mitglied dem Vereinszweck und den Vereinsinteressen trotz 
Abmahnung zuwider handelt oder wenn es trotz zweimaliger 
Mahnung den Beitrag nicht zahlt. 

6. Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden, bei Aufl�sung oder 
Aufhebung des Vereins keine Leistung.

Ä 4 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

1. Der Vorstand.
2. Die Mitgliederversammlung.
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Ä 5 BeitrÅge, Spenden

1. Mitgliedsbeitr�ge sind Jahresbeitr�ge.
2. �ber H�he und F�lligkeit beschlie�t die 

Mitgliederversammlung.
3. Der Verein ist berechtigt, Spenden entgegenzunehmen. 
4. Mittel des Vereins, insbesondere Beitr�ge und Spenden, d�rfen 

nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden. Es ist 
ferner untersagt, Personen durch Ausgaben, die dem Zweck der 
K�rperschaft fremd sind, oder durch unverh�ltnism��ig hohe 
Verg�tungen zu beg�nstigen.

Ä 6 Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal j�hrlich ist eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, wobei Zeit, Ort und Tagesordnung sp�testens zwei
Wochen vor der Mitgliederversammlung in Form des � 10 der 
Satzung bekannt zu geben sind. Die Mitgliederversammlung ist 
vom Vorstand ferner einzuberufen, wenn ein Drittel der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angaben von Gr�nden verlangt.

2. Die Mitgliederversammlung ist ohne R�cksicht auf die Zahl der 
erschienen Mitglieder beschlussf�hig.

3. Antr�ge zur Tagesordnung von Seiten der Mitglieder sind 
sp�testens acht Tage vor der Versammlung schriftlich beim 
Vorstand einzubringen.

4. Die Mitgliederversammlung w�hlt den Vorstand und die 
Kassenpr�fer. Sie beschlie�t ferner �ber die Entlastung des 
Vorstandes, die H�he und F�lligkeit der Beitr�ge, �nderungen 
der Satzung sowie die Aufl�sung des Vereins.

5. Die Mitgliederversammlung beschlie�t mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Stimmen, wobei jedes Mitglied eine Stimme 
hat. Beschl�sse �ber Satzungs�nderungen und der Beschluss 
�ber die Aufl�sung des Vereins bed�rfen einer Mehrheit von 
zwei Drittel der anwesenden Mitglieder.

6. Abstimmungen finden grunds�tzlich geheim statt, wobei die 
Mitgliederversammlung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit 
eine offene Abstimmung herbeif�hren kann.
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7. Die Mitgliederversammlung ist nicht �ffentlich. Der Vorstand
kann G�ste zulassen.

8. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung f�hrt der 
Vereinsvorsitzende.

Ä 7 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 2. und 3. 
Vorsitzenden, dem Schriftf�hrer und dem Kassenwart.

2. Vorstand im Sinne des � 26 BGB ist der Vorsitzende und der 2. 
Vorsitzende, jeder ist zur Alleinvertretung berechtigt.

3. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich t�tig. Sie erhalten 
keine Verg�tung. Auslagen sind im Rahmen der steuerlichen 
H�chstbetr�ge gegen Einzelnachweise zu erstatten.

4. Die Vorstandsmitglieder sind zu den Vorstandssitzungen durch 
den Vorsitzenden schriftlich einzuladen.

5. Der Vorstand kann sich eine Gesch�ftsordnung geben.
6. Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte seiner 

Mitglieder anwesend ist.
7. Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden.

8. Die Mitglieder des Vorstands werden von der 
Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit f�r die Dauer von 
zwei Jahren gew�hlt. Wiederwahl ist unbegrenzt m�glich. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Wahl einer neuen Besetzung
im Amt.

Ä 8 KassenprÇfung

Zwei Kassenpr�fer �berwachen s�mtliche Geldangelegenheiten des 
Vereins. Sie sind zu jeglicher Art Kassenpr�fung berechtigt und 
verpflichtet. Die Kassenpr�fer pr�fen die Kasse mindestens einmal 
im Jahr und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht. Die 
Kassenpr�fer werden von der Mitgliederversammlung f�r die 
Dauer eines Jahres gew�hlt. Wiederwahl ist unbegrenzt m�glich.
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Ä 9 Niederschrift

�ber die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom 
Vorsitzenden und vom Schriftf�hrer zu unterzeichnen. In der 
Niederschrift, m�ssen folgende Punkte enthalten sein:

 Ort und Zeit der Versammlung,
 Name des Versammlungsleiters und des Protokollf�hrers,
 Zahl der erschienenen Mitglieder,
 Feststellung der ordnungsgem��en Einberufung und 

Beschlussf�higkeit,
 Tagesordnung,
 gestellte Antr�ge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-

und der Neinstimmen, der Stimmenthaltungen sowie der 
ung�ltigen Stimmen), Art der Abstimmung,

 Satzungs- und Zweck�nderungsantr�ge,
 Beschl�sse, die w�rtlich aufzunehmen sind.

Ä 10 Mitteilungen des Vereins

Mitteilungen des Vereins, insbesondere Einladungen, werden durch 
Aushang in den Schauk�sten der Gemeinde und/oder durch 
briefliche Mitteilungen und /oder per E-Mail und/oder durch 
Ver�ffentlichungen in der Presse sowie im Gemeindeblatt „Der 
Dorfbote“ bekannt gemacht. 

Ä 11 AuflÉsung

Bei Aufhebung des Vereins oder Wegfall der steuerbeg�nstigten 
Zwecke f�llt das gesamte Verm�gen an die Gemeinde 
Admannshagen-Bargeshagen, die es unmittelbar und ausschlie�lich 
f�r Zwecke im Sinne �2 dieser Satzung zu verwenden hat.
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Ä 12 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Admannshagen-Bargeshagen, den 16.05.2013

1. Vorsitzender…………………………………………………

2. Vorsitzender…………………………………………………..

2. Vorsitzender…………………………………………………..

Schriftf�hrer……………………………………………………..

Kassenwart………………………………………………………

Kassenpr�fer…………………………………………………….

Kassenpr�fer…………………………………………………….


